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Kirchliches Datenschutzgesetz KDG
Information Nr. 2 - Mai 2018                                                                        
 
Verteiler:

• Leitende Pfarrer sowie alle pastoralen Mitarbeitenden
• Geschäftsführer(innen) der Gemeindeverbände und Kirchengemeindeverbände
• Verwaltungsleitende
• Rendanturleitende
• Koordinatoren für Datenschutz
• Betriebliche Datenschutzbeauftragte
• sowie über den Newsletter „Kirchenvorstände“
 
jeweils mit der Bitte um interne Weiterverteilung dieser Information
in Ihrem Bereich, z.B. an die Kirchenvorstände, Kita-Leitungen,
Pastoralbüros, Mitarbeitende
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,
 
sie erhalten heute die 2. Information über die nächsten Schritte zur Einführung des neuen Kirchlichen
Datenschutzgesetzes KDG. Wie ich bereits in der ersten KDG-Info beschrieb, ist die Herstellung
einer vollständigen Konformität in allen Handlungsbereichen ein mittelfristiger Prozess, der von
unserer Seite Schritt für Schritt mit den anderen NRW-Bistümern und dem Katholischen
Datenschutzzentrum abgestimmt und dessen Ergebnisse an Sie weitergegeben werden. Da in
einigen Bereichen aber ggf. kurzfristiger Handlungsbedarf erforderlich ist - was sich an den vielen
detaillierten Anfragen an mich widerspiegelt - möchten wir Ihnen zumindest vorläufige
Handlungsempfehlungen bzw. Vorlagen geben, die sich ggf. im weiteren Verlauf auch nochmal
verändern können.
 
Heute erhalten Sie weitere Informationen zu folgenden Themenbereichen:

1) Datenschutzerklärung auf allen Homepages
2) Benennung des betrieblichen Datenschutzbeauftragten sowie des Ansprechpartners vor Ort
3) Veröffentlichung personenbezogener Daten (z.B. Pfarrbrief, Internet)
4) Einverständniserklärungen
 
 
1) Datenschutzerklärung auf allen Homepages
 
Da nach dem 25. Mai (Inkraftsetzung des KDG bzw. der DSGVO) eine Abmahnwelle auf
unvollständige Datenschutzerklärungen auf uns zukommen könnte, ist es wichtig, hier kurzfristig eine
Vollständigkeit herzustellen. Für alle Homepages, die im open-cms-System des Bistums betrieben
werden, erfolgt eine zentralseitige Bereitstellung durch die Internetadministration des
Generalvikariates (Hr. Koch-Tien, Fr. Karbach) - entsprechende Details werden über deren
Newsletter an die zuständigen Internet-Redakteure vor Ort mitgeteilt.
 
Für alle anderen Homepages, die in Eigenregie betrieben werden, empfehlen wir, sich inhaltlich an
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Mustertext für den Aushang





Datenschutz-Information:





1) Bekanntmachung kirchlicher Amtshandlungen: 



Nach den Ausführungsrichtlinien zur Anordnung über den kirchlichen Datenschutz – KDO – für den pfarramtlichen Bereich (AusfRL-KDO), veröffentlicht im Amtsblatt des Erzbistums Köln 2013, Nr. 134, II. Ziff. 4, S. 100, können kirchliche Amtshandlungen (z.B. Taufe, Erstkommunion, Firmung, Trauung, Weihen und Exequien) in Publikationsorganen der Kirche (z.B. Aushang, Pfarrnachrichten und Kirchenzeitung) mit Name und Datum der Amtshandlung veröffentlicht werden.

Eine Veröffentlichung im Internet (auf der Homepage, in Online-Ausgaben des Pfarrbriefs, Newsletter) ist nur mit Einwilligung der betroffenen Personen möglich.

Besteht ein Sperrvermerk, ist eine Veröffentlichung immer unzulässig.





Bekanntmachung besonderer Ereignisse; 

2) Hinweis auf das Widerspruchsrecht:



Nach den Ausführungsrichtlinien zur Anordnung über den kirchlichen Datenschutz – KDO – für den pfarramtlichen Bereich (AusfRL-KDO), veröffentlicht im Amtsblatt des Erzbistums Köln 2013, Nr. 134, II. Ziff. 5, S. 100,  können besondere Ereignisse (Alters- und Ehejubiläen, Geburten, Sterbefälle, Orden- und Priesterjubiläen) in kirchlichen Publikationsorganen (z.B. Aushang, Pfarrnachrichten und Kirchenzeitung) mit Name, Vorname und Datum veröffentlicht werden, wenn der Betroffene der Veröffentlichung nicht rechtzeitig schriftlich oder in sonstiger geeigneter Form bei der zuständigen Kirchengemeinde widersprochen hat.



Auf das dem Betroffenen zustehende Widerspruchsrecht ist einmal jährlich in den Pfarrnachrichten, im Aushang oder in sonstiger geeigneter Weise hinzuweisen.

Eine Veröffentlichung im Internet (auf der Homepage, in Online-Ausgaben des Pfarrbriefs, Newsletter) ist nur mit Einwilligung der betroffenen Personen möglich.

Besteht ein Sperrvermerk, ist eine Veröffentlichung immer unzulässig.



Bei Fragen zu Ihren personenbezogenen Daten, Anträgen auf Auskunft, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Einlegung von Widerspruch in Bezug auf Ihre persönlichen Daten wenden Sie sich bitte an die u.g. verantwortliche Stelle:





Verantwortlich:

Katholische Kirchengemeinde St. … (Körperschaft des öffentlichen Rechts), 

vertreten durch den Kirchenvorstand, 

… (Anschrift)



Kontakt: Pastoralbüro … (Anschrift), (Öffnungszeiten)



Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter der Email:

betrieblicher-datenschutz@erzbistum-koeln.de











---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Interne Hinweise für die Pastoralbüros:



I. Informationspflichten gegenüber den betroffenen Personen:

[bookmark: _GoBack]Nach dem kirchlichen Datenschutzgesetz (KDG) obliegen Ihnen Informationspflichten gegenüber den betroffenen Personen. Bitte legen Sie den v.g. Mustertext „Datenschutz-Information“ jeder Person vor, von der Sie für die v.g. Veröffentlichungen die Einwilligung erbitten.



II. Muster Einwilligung:

Ein Muster für die Einwilligung zur Veröffentlichung personenbezogener Daten im Internet ist für die Arbeit der Pastoralbüros in dem Handbuch für das Pastoralbüro hinterlegt, das ebenfalls im Internet aufgerufen werden kann unter:



http://www.erzbistum-koeln.de/kirche_vor_ort/service_pfarrgemeinden/pastoralbuero/pastoralbuero_download/06-Datenschutz/06.2_Datenschutz-Verpflichtungserklaerungen-Kopiervorlagen_2015_0000011920.pdf



Messintentionen werden in den v. g. Ausführungsrichtlinien nicht ausdrücklich genannt. Sie unterfallen der Regelung betreffend die kirchlichen Amtshandlungen. Falls die Messintention mit dem Namen des Verstorbenen online gestellt werden soll, sollte um die Einwilligung des Angehörigen, der die Hl. Messe für den Verstorbenen bestellt, gebeten werden (sh. auch Muster Einwilligung).



III. Aufbewahrungsfristen/ Löschen von Daten

Aus datenschutzrechtlichen Gründen wird dringend empfohlen, Pfarrbriefe im Hinblick auf darin veröffentlichte personenbezogene Daten nur für begrenzte Dauer auf der Homepage zu veröffentlichen bzw. in Online-Archiven einsehbar zu halten. Im Falle von Löschanträgen ist mit entsprechendem Bearbeitungsaufwand zu rechnen. Das Löschen von Daten in Publikationen im Internet erfolgt durch die Anbringung eines schwarzen Balkens über den zu löschenden Daten. Löschanträge betroffener Personen sind auf der Grundlage des kirchlichen Datenschutzgesetzes in der jeweils geltenden Fassung zeitnah zu prüfen und zu bearbeiten.
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		Katholische Kirchengemeinde 

??? 



Pastoralbüro: Adresse

		





Einwilligung in die Veröffentlichung von Kontaktdaten

gem. §8 Gesetz über den Kirchlichen Datenschutz (KDG)





Name: 		_________________________________



Vorname:		_________________________________



Adresse:		_________________________________



Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass die Pfarrgemeinde ??? meinen Namen/Vornamen, sowie die nachfolgenden optionalen Kontaktdaten öffentlich zugänglich macht (Zutreffendes bitte ankreuzen):



Adresse:	_________________________________



Telefon:	_________________________________



Foto





Die Veröffentlichung bezieht sich auf folgenden Medien (Zutreffendes bitte ankreuzen)



Website

Wochenzettel

Pfarrzeitschrift

Print-Werbematerialien (Flyer, Programmhefte, Plakate, Schaukästen)



Mir ist bekannt, dass die Abgabe dieser Einwilligungserklärung freiwillig ist und ich diese Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann.







________________________ 		_____________________ 

 Ort, Datum 					 Unterschrift

Katholische Kirchengemeinde St. Petrus ▪ Heerstraße 128 ▪ 53111 Bonn ▪

Tel 0228 633 535 ▪ Fax 0228 63 29 18 ▪ Email pastoralbuero@sankt-petrus-bonn.de 






Muster 1



Muster Einwilligung gem. § 8 Gesetz über den kirchlichen Datenschutz (KDG) zur Anfertigung von Fotos unseres Kindes und deren Veröffentlichung im Rahmen der Kindergartenarbeit und auf der Homepage im Internet:





[bookmark: _GoBack]

Die Erziehungsberechtigten des Kindes _________________________

erklären sich damit einverstanden, dass von ihrem Kind Fotos im Kindergarten, bei Ausflügen und Festen des Kindergartens erstellt werden und dass Fotos, auf denen ihr Kind abgebildet ist, im Rahmen der Kindergartenarbeit (z.B. auf Stellwänden im Kindergarten) und auf der Homepage des Kindergartens im Internet veröffentlicht werden. Vor einer Veröffentlichung werden die Fotos den Erziehungsberechtigten des Kindes zur Zustimmung vorgelegt.



Die Einwilligung kann gem. § 8 Abs. 6 KDG jederzeit widerrufen werden. 

Der Widerruf wirkt für die Zukunft und berührt nicht die Rechtmäßigkeit einer aufgrund der 

Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung.





--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Ort, Datum, 					(Unterschriften beider Erziehungsberechtigten)
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Muster 3





Muster Einwilligung gem. § 8 Gesetz über den kirchlichen Datenschutz (KDG) 

zur Veröffentlichung von Fotos von Kindern in der „Elternbroschüre“

(Abdruckerlaubnis)



der Erziehungsberechtigen _____________________________________________

___________________________________________________________________

(Name und Vorname beider Erziehungsberechtigten sowie die Anschrift/en bitte in Druckschrift ergänzen) 



als gesetzliche Vertreter des/r ___________________________________________

___________________________________________________________________

(Name und Vorname des Kindes bitte in Druckschrift ergänzen) 



1.	Die nordrhein-westfälischen (Erz-)Bistümer und die Caritasverbände der (Erz-) Bistümer in NRW geben für die Eltern der jeweils neu in die katholischen Kindertageseinrichtungen aufgenommenen Kinder die Elternbroschüre "Für Ihr Kind die katholische Kindertageseinrichtung" heraus. Die im rheinland-pfälzischen Teil des Erzbistums Köln geltende Elternbroschüre mit dem Titel „Für Ihr Kind die katholische Kindertagesstätte“ wird mit demselben Layout veröffentlicht. 



2.	Die Unterzeichner als gesetzliche Vertreter des/der o. g. Kindes/Kinder gestatten den Herausgebern für die beiden unter Ziffer 1. genannten Broschüren ab der Auflage … (2018 usw.) den Abdruck des nachfolgenden Fotos, auf dem/denen ihre Tochter/ihr Sohn abgebildet ist. Die Abdruckerlaubnis wird zeitlich unbeschränkt erteilt. Sie gilt auch für alle zukünftigen Nachauflagen und erfolgt unentgeltlich. 



3. 	Die Abdruckerlaubnis kann gem. § 8 Abs. 6 KDG jederzeit widerrufen werden. 

Der Widerruf wirkt für die Zukunft und berührt nicht die Rechtmäßigkeit einer aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung.



[bookmark: _GoBack]





___________________________________________________________________

(Ort, Datum						Unterschriften beider gesetzlicher Vertreter)
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Muster 2



Muster Einwilligung gem. § 8 Gesetz über den kirchlichen Datenschutz (KDG) 

zur Bilder- (Foto-) Dokumentation über die Zeit im Kindergarten 



Die Erziehungsberechtigten des Kindes _________________________

erklären sich damit einverstanden, dass über die Kindergartenzeit des Kindes hinweg eine Bilder- (Foto-) Dokumentation erstellt wird, die die Erziehungsberechtigten nach der Kindergartenzeit übergeben bekommen. Die Dokumentation wird in Form einer CD / DVD erfolgen.



Die Erziehungsberechtigten erklären sich weiter damit einverstanden, dass Bilder des eigenen Kindes auch auf Foto-Dokumentationen anderer Kinder zu sehen sind. 



Sie erklären, dass sie nur Bilder, auf denen ausschließlich ihr eigenes Kind zu sehen ist, an Dritte weitergeben oder veröffentlichen. Die Bilder anderer Kinder werden sie keinesfalls an Dritte weitergeben oder in irgendeiner Form veröffentlichen.



Den Erziehungsberechtigten ist bewusst, dass eine Bilder- (Foto-) - Dokumentation nur dann erstellt werden kann, wenn sie mit allen vorgenannten Punkten einverstanden sind. Streichungen und Änderungen sind daher nicht möglich.



Die Einwilligung kann gem. § 8 Abs. 6 KDG jederzeit widerrufen werden. 

Der Widerruf wirkt für die Zukunft und berührt nicht die Rechtmäßigkeit einer aufgrund der 

[bookmark: _GoBack]Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung.





--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Ort, Datum, 					(Unterschriften beider Erziehungsberechtigten)
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_______________________________________________________ 
Konferenz der Diözesandatenschutzbeauftragten der katholischen Kirche Deutschland 
c/o Katholisches Datenschutzzentrum (KdöR), Brackeler Hellweg 144, 44309 Dortmund 


Email: ddsb@kdsz.de, Tel. 0231 / 138 985 – 0; Fax 0231 / 138 985 - 22 


 


 


 


Beschluss der Konferenz der Diözesandatenschutzbeauftragten der 
Katholischen Kirche Deutschland 


(Sitzung vom 17. April 2018 in Würzburg) 


 


Veröffentlichung von Fotos von Kindern und Jugendlichen  
unter 16 Jahren 


 
Die Konferenz der Diözesandatenschutzbeauftragten beschließt, dass zumindest für 
die Veröffentlichung von Bildern von Kindern bis zur Vollendung des 16. 
Lebensjahres die vorherige Einwilligung der Sorgeberechtigten unter Vorlage der 
jeweils zur Veröffentlichung vorgesehenen Bilder einzuholen ist. Der Beschluss 
korrespondiert mit der Entschließung der Konferenz der Beauftragten für den 
Datenschutz der EKD vom 12.04.2018, dem sich die Konferenz anschließt. 
 
 


Würzburg, 18.04.18 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  







der Datenschutzerklärung auf den Seiten des Erzbistums zu orientieren:
http://erzbistum-koeln.de/impressum/datenschutz/
(Hinweis: am 26./27. Mai erfolgt hier eine Aktualisierung)
Elementar sind hierbei die Benennung des Diözesandatenschutzbeauftragten und die Angaben zum
betrieblichen Datenschutz. Alle anderen Angaben sind letztlich abhängig von den auf Ihren Seiten
eingesetzten Technologien.
 
 
2) Benennung des betrieblichen Datenschutzbeauftragten sowie des Ansprechpartners vor
Ort
 
Mich erreichten bereits eine Vielzahl von Bestellungen zu Ihrem betrieblichen
Datenschutzbeauftragten. Ich bedanke mich sehr für das mir hiermit entgegengebrachte Vertrauen.
Falls Sie noch keine Bestellung meiner oder einer anderen Person beschlossen haben, bitten wir,
dies noch kurzfristig vorzusehen. Eine entsprechende Beschlussvorlage war in der Rundmail "KDG
Info 1" vom 21.03. enthalten.
 
In diesem Zusammenhang erreichten uns einige Rückfragen, die wir gerne auf diesem Wege für alle
beantworten möchten:
 
Muss auch für die Einrichtungen der Kirchengemeinden - insbesondere Kindertagesstätten - ein
separater betrieblicher Datenschutzbeauftragter bestellt werden?
Grundsätzlich ist für jede Kindertagesstätte ein betrieblicher Datenschutzbeauftragter (bDSB) zu
benennen. Das gilt nicht nur für große Einrichtungen ab zehn Erzieherinnen, sondern für alle
Einrichtungen im Hinblick auf die Verarbeitung „besonderer Kategorien personenbezogener Daten“
wie z.B. Gesundheitsdaten (Lebensmittelunverträglichkeiten o.ä.). Nach unserem Konzept des
Muster-Beitritts-Beschlusses umfasst die Benennung eines Mitarbeiters des Erzbistums (Herr Thiel)
durch Beschluss des Vertretungsorgans der Kirchengemeinde, des Kirchengemeindeverbandes oder
des Gemeindeverbandes ebenfalls die von den genannten Körperschaften unmittelbar getragenen
Einrichtungen, somit auch die Kindertagesstätten - es sind also keine separaten Bestellungen eines
bDSB hierfür erforderlich.
 
Wie zeige ich meine Bestellung des betrieblichen Datenschutzbeauftragten gegenüber dem
Katholischen Datenschutzzentrum an?
Das Katholische Datenschutzzentrum wird hierfür eine Möglichkeit anbieten, dies direkt auf deren
Webseite www.katholisches-datenschutzzentrum.de anzugeben. Sobald dies vorhanden ist, werden
wir hierüber in der folgenden KDG-Info berichten.
 
Gemäß der Muster-Beschlussvorlage ist je Rechtsträger ein Ansprechpartner vor Ort zu benennen.
Welche Aufgaben hat dieser Ansprechpartner und welche Qualifikation ist hierfür notwendig?
Dieser Ansprechpartner soll die Kommunikation datenschutzrelevanter Themen vom
Datenschutzbeauftragten aus dem Bistum in die eigene Organisation und zurück sicherstellen. Eine
Qualifikation im Sinne des Datenschutzes ist insoweit nicht erforderlich, sondern vielmehr das
notwendige Gespür, für wen welche Information notwendig ist bzw. sein könnte.
 
3) Veröffentlichung personenbezogener Daten (z.B. Pfarrbrief, Internet)
 
Für die alltägliche Arbeit in den Pastoralbüros in Bezug auf die Veröffentlichung von Amtshandlungen
und besonderen Ereignissen liegt uns inzwischen eine Stellungnahme des KDSZ vor. Diese bestätigt,
dass die diesbzgl. Regelungen der bisherigen KDO gemäß Ziffer 4 und 5 der Ausführungsrichtlinie für
den pfarramtlichen Bereich auch weiterhin Gültigkeit haben - hier nochmal zur Information im
Wortlaut:

http://erzbistum-koeln.de/impressum/datenschutz/
http://www.katholisches-datenschutzzentrum.de/


 
Einen Mustertext zum notwendigen Aushang sowie weitergehende interne Informationen für die
Pastoralbüros erhalten Sie als Anhang dieser Mail.
 
4) Einverständniserklärungen
 
Eine der wesentlichen Neuerungen im KDG ist insbesondere die vorherige, aktive Zustimmung des
Betroffenen über die Erhebung, Speicherung und Verwendung seiner persönlichen Daten. Sowohl im
haupt- als auch auch im ehrenamtlichen Bereich werden regelmäßig private Informationen (Name,
Adresse, Telefonnummern, Fotos) im Rahmen der täglichen Gemeindearbeit verwendet und
veröffentlicht. Um dieses Handeln abzusichern, hat eine Pfarrgemeinde in Bonn ein Formular
entwickelt und mit uns abgestimmt. Dieses möchten wir als Anlage hiermit allen zur Verfügung stellen
und darum bitten entsprechend zu verfahren.
 
Desweiteren können wir Ihnen noch drei Muster für den Bereich der Kindertagesstätten zur
Verfügung stellen:



- Anfertigung und Veröffentlichung von Fotos der Kinder
- Einwilligung zur (Foto-)Dokumentation
- Einwilligung zur Elternbroschüre
 
Wir weisen in diesem Zusammenhang auf eine aktuelle Veröffentlichung des KDSZ hin, nach dem
bei Fotos von Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren explizit unter Vorlage der zu veröffentlichten
Bilder eine Einverständniserklärung einzuholen ist (s. Anhang). Aus diesem Grund empfehlen wir,
Ihre vorhandenen Internetseiten auf vorhandene Bilder zu prüfen und ggf. zu entfernen.
 
 
Bitte wenden Sie sich gerne an uns, falls Sie weitere Fragen zum KDG und zur konkreten Umsetzung
in Ihrem Arbeits-, Fach- bzw. Verantwortungsbereich haben. Senden Sie in diesem Fall bitte Ihre
eMail an:
betrieblicher-datenschutz@erzbistum-koeln.de
 
Freundliche Grüße
 
Edgar Thiel
Betrieblicher Datenschutzbeauftragter Kirchengemeindliche Rechtsträger
 
Erzbistum Köln | Generalvikariat
Hauptabteilung Seelsorgebereiche
Abteilung Gemeindeverbände, Rendanturen und Service Kirchengemeinden
 
Marzellenstr. 32 | 50668 Köln
Postanschrift:
Erzbistum Köln | 50606 Köln
 
betrieblicher-datenschutz@erzbistum-koeln.de
www.erzbistum-koeln.de
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